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Ermächtigung zum Lastschrifteinzug
privater Telefongebühren
 
Privatgespräche sind durch Auswahl des Dienstes "Privatgespräch" und die Eingabe einer PIN als solche kenntlich zu machen. Voraussetzung für die Nutzung dieses Dienstes ist, dass von den Beschäftigten eine Ermächtigung zum Einzug der Forderungen für die Telefongebühren der privat veranlassten Telefongespräche durch Lastschrift erteilt wird. 
Die PIN erhalten Sie mit einem gesonderten Schreiben.
 
 
Hiermit ermächtige ich die Universität Bamberg meine privaten Telefongebühren von nachstehendem Bankkonto einzuziehen:
 
Unterschrift 
Die Universität Bamberg bzw. die Staatsoberkasse Bayern wird ermächtigt, die Lastschrift von dem o.g. Konto abzubuchen. Ich verpflichte mich, für die nötige Deckung zu sorgen.Mir ist bekannt, dass die Lastschrift den Zahlungsgrund enthält und dieser an das kontoführende Geldinstitut weitergegeben wird. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Wird die Lastschrift nicht eingelöst, werden die hierdurch entstehenden Bankgebühren 
zusätzlich in Rechnung gestellt.
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne die Bedingungen zur  Teilnahme am Lastschriftverfahren für private Telefongesprächsgebühren ausdrücklich an.
 
 
Zurück an Abteilung IV
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